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Haftung des Tierhalters für Kutschenunfall gegenüber Bockrichter 
 
Der BGH hat mit Urteil vom 20.12.2005, VI ZR 225/04, eine für ehrenamtliche Richter 
bedeutsame und beruhigende Entscheidung getroffen.  
 
Der Kläger begehrte aus dem Gesichtspunkt der Tierhalterhaftung Schadensersatz und 
Schmerzensgeld aus einem Kutschenunfall. Dieser ereignete sich bei einem Geländefahrturnier 
eines Reit- und Fahrvereins, bei dem der Kläger als ehrenamtlicher Bockrichter auf dem 
Fahrzeug des Beklagten mitfuhr, der seine Pferde, für die er haftpflichtversichert ist, selbst lenkte. 
Beim Durchfahren eines Geländehindernisses wurde die Kutsche instabil und kippte auf die 
Seite. Dabei wurde der Kläger vom Bock geschleudert und verletzte sich schwer. 
 
Eine typische Tiergefahr äußert sich in einem der tierischen Natur entsprechenden 
unberechenbaren und selbständigen Verhalten des Tieres. Diese Voraussetzung kann zwar 
fehlen, wenn das Tier lediglich der Leitung und dem Willen eines Menschen folgt und nur daraus 
der Schaden resultiert, weil er in einem solchen Fall allein durch den Menschen verursacht wird. 
Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden, wenn ein Pferd auf die - unter Umständen 
fehlerhafte - menschliche Steuerung anders als beabsichtigt reagiert. Denn diese Reaktion des 
Tieres und die daraus resultierende Gefährdung haben ihren Grund in der Unberechenbarkeit 
tierischen Verhaltens. Das tierische Verhalten muss auch nicht die einzige Ursache des 
eingetretenen Unfalles sein. Es genügt vielmehr, wenn das Verhalten des Tieres für die 
Entstehung des Schadens adäquat mitursächlich geworden ist. 
 
Bei der Tierhalterhaftung kann in eng begrenzten Ausnahmefällen eine vollständige 
Haftungsfreistellung des Tierhalters unter dem Gesichtspunkt des Handelns auf eigene Gefahr in 
Betracht kommen, wenn sich der Geschädigte bewusst Risiken ausgesetzt hat, die über die 
normale Tiergefahr hinausgehen. Ob dies der Fall ist, ist anhand einer umfassenden 
Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. 
 
Ein solcher Haftungsausschluss wurde hier aber nicht angenommen. Grundlage hierfür wäre der 
Grundsatz von Treu und Glauben und das sich hieraus ergebende Verbot widersprüchlichen 
Verhaltens. Hiernach ist es nicht zulässig, dass der Geschädigte den beklagten Schädiger in 
Anspruch nimmt, wenn er sich bewusst in eine Situation drohender Eigengefährdung begeben 
hat. Nur bei derartiger Gefahrexponierung kann von einer bewussten Risikoübernahme mit der 
Folge eines vollständigen Haftungsausschlusses für den Schädiger ausgegangen werden. 
 
Bei der Tierhalterhaftung wird eine vollständige Haftungsfreistellung auch des Tierhalters unter 
dem Gesichtspunkt des Handelns auf eigene Gefahr nur in eng begrenzten Ausnahmefällen 
erwogen, wenn beispielsweise der Geschädigte sich mit der Übernahme des Pferdes oder der 
Annäherung an ein solches bewusst einer besonderen Gefahr aussetzt, die über die 
normalerweise mit dem Reiten oder der Nähe zu einem Pferd verbundenen Gefahr hinausgeht. 
Das kann etwa der Fall sein, wenn ein Tier erkennbar böser Natur ist oder erst zugeritten werden 
muss oder wenn der Ritt als solcher spezifischen Gefahren unterliegt, wie beispielsweise beim 
Springen (!) oder bei der Fuchsjagd. 
 
Zwar fuhr der Kläger bei einem Turnier mit, welches aufgrund seines Renncharakters und der 
erheblichen Anforderungen an Ross und Reiter durch das schwierige Hindernis am Ende der 
Strecke ein stark erhöhtes Gefährdungspotential gegenüber einer sonstigen Kutschfahrt aufwies.  
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Allerdings war der Kläger nicht aktiv als Wettkämpfer beteiligt, sondern versah das Amt eines 
Bockrichters ohne eigene Herrschaft über das Gespann. Deshalb fehlte im Streitfall der den 
Haftungsausschluss rechtfertigende Gesichtspunkt der gegenseitigen Gefährdung durch eine 
gegeneinander gerichtete oder parallel ausgeübte sportliche Betätigung, deretwegen beim 
Wettkampf im allgemeinen für jeden Teilnehmer die Gefahr besteht, durch eigenes Verhalten 
sowohl Schädiger als auch Geschädigter zu werden. Hingegen ist die Rolle des Klägers als 
ehrenamtlicher Schiedsrichter und sein Mitwirken am Wettkampf mit der Rolle eines aktiven 
Wettkämpfers nicht vergleichbar, der sich um des Kampfes und Sieges willen auch selbst 
gefährdet. 
 
Auch handelte der Kläger überwiegend im Fremdinteresse. Die für den Hindernisparcours 
einschlägige LPO schreibt das Vorhandensein von Schiedsrichtern bei Fahrveranstaltungen vor, 
so dass derartige Fahrturniere ohne den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer nicht stattfinden 
könnten. Die Mitfahrt des Klägers als Schiedsrichter auf dem Kutschbock diente deshalb vor 
allem dem Interesse der Wettkampfteilnehmer, also auch des Beklagten. Während der 
Turnierfahrer selbst an dem Wettkampf vorwiegend in eigenem Interesse, nämlich um des Sieges 
willen oder aus Freude an der sportlichen Betätigung teilnimmt, handelt der ehrenamtliche 
Schiedsrichter durch seinen Einsatz in erster Linie fremdnützig und ermöglicht erst die 
wettkampfmäßige Austragung des Turniers. Diese Interessenlage der Beteiligten spricht 
entscheidend gegen einen vollständigen Haftungsausschluss, zumal eine Haftpflichtversicherung 
bestand. 
 
Die Sache wurde aber an die Vorinstanz zurückverwiesen, damit über eine möglicherweise 
gegebene Mitverantwortlichkeit des Klägers und die Höhe der geltend gemachten Schäden 
entschieden werden kann. 
 
Eine Rechtsschutzversicherung kann die nicht unerheblichen Prozessrisiken, die durch die 
Notwendigkeit von Gutachten ggf. verschärft werden, abfedern. Denn auch der Prozessgewinner 
kann auf beträchtlichen Kosten sitzen bleiben, wenn der Schuldner nicht liquide ist, zumal 
außergerichtliche Anwaltskosten des Angegriffenen meist nicht vom Angreifer zu erstatten sind. 
 
Hinweis: Sie dürfen diesen Artikel ohne Veränderungen zum Privatgebrauch oder zum internen 
Gebrauch unter Nennung dieses Hinweises und der Adressangaben gerne frei kopieren und 
weitergeben. Für die kommerzielle Nutzung ist das vorherige Einverständnis des Autors 
einzuholen. Bitte übersenden Sie ein Belegexemplar oder den direkten Link. 
 
Fragen zu diesem Beitrag beantwortet der Verfasser nur im Rahmen eines Mandates oder in 
sonst berufsrechtlich zulässiger Weise. 
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